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Von der Finanzierung des Wehrmannsschutzes

Im Organ «Lebensmittelhandel»j machte Nationalrat
Dr. P. Gysier in Zürich Ausführungen über dieses Thema,
die uns Soldaten ganz allgemein interessieren müssen.
Wir entnehmen dort folgendes:

Das seinerzeit für den Aktivdienst eingeführte große
Sozialwerk der Lohn- und Verdienstersatzordnung hat
sich in jeder Hinsicht günstig ausgewirkt. Nach Aufhebung

des Aktivdienstes aber zeigte es sich bald, daß es
sehr schwer halten würde, die einmal durchgeführte
soziale Errungenschaft ausschließlich für den Aktivdienst
beschränkt in Geltung zu lassen. Unsere Wehrmänner
hatten sich an den Lohn- und Verdienstersatz so
gewöhnt, daß ihnen der Wegfall desselben bei
Militärdienstleistungen auch von kürzerer Dauer nicht mehr
wohl zugemutet werden konnte. Durch Vollmachtenbeschluß

vom 31. Juli 1945 verankerte daher der Bundesrat
die Lohn- und Verdienstersatzordnung über die Aktiv-
dienslzeit hinaus.

Im Jahre 1947 wurden die Wirtschaftsartikel
angenommen, durch die der Bund die Kompetenz erhielt,
ein Bundesgesetz über den Lohn- und Verdienstersatz
bei Militärdienst zu erlassen. Im gleichen Jahre wurde
auch das AHV-Gesetz vom Volke angenommen. Nun galt
es, den in die Hunderte von Millionen Franken gehenden
Ueberschuß aus Lohn- und Verdienstersatz aufzuteilen.
Bekanntlich wurde damals sehr stark kritisiert — auch
von uns —, daß für den ursprünglichen Zweck, den
Wehrmannsschutz, nur 260 Millionen reserviert wurden,
während der Hauptanteil — 400 Millionen — an die
AHV überging. Damals rechnete man natürlich noch
nicht mit den internationalen Spannungen und hielt es
daher nicht für nötig, für den Wehrmannsschutz und die
zu erwartenden kurzfristigen Dienstleistungen mit einem
größeren Beitrag aufzuwarten.

Aus den Lohn- und Verdienstersatzbeiträgen ergab
sich im Jahre 1947 ein Ueberschuß von rund 180
Millionen. Dem Wehrmannsschutz wurden jedoch nur 10°/o
oder 20 Millionen zugewiesen, währenddem der AHV
70 %>, d. h. 140 Millionen, zuflössen. Ende 1947 betrug
der Fonds für die Ausrichtung von Lohn- und
Verdienstausfallentschädigung, inkl. Zinsen, 286 Millionen Franken.

An nachträglichen Beiträgen flössen ihm seither
nur noch 77,7 Millionen Franken zu; an Entschädigungen

wurden jährlich ea. 37 Millionen Franken ausbezahlt.
Ende 1951 wird der Fonds noch ca. 265 Millionen
aufweisen und Ende 1952 werden es noch ungefähr 206
Millionen sein, Da auf diesen Zeitpunkt der
Vollmachtenbeschluß abläuft, bleibt die Aufgabe übrig, ein
Bundesgesetz über die Erwerbsersatzordnung zu schaffen,
das vor allem die Finanzierung auch für die Zukunft
sichert. Bleiben nämlich die Verhältnisse bestehen, so

wie sie jetzt sind, dann wird der Fonds für Wehrmannsschutz

bereits im Jahre 1959 völlig aufgebraucht sein.
Am 17. März 1950 reichte Nationalrat Dr. Gysier eine

von 74 Ratskollegen fast aller politischen Parteien
mitunterzeichnete Motion ein, mit welcher der Bundesrat
eingeladen wurde, von den 400 Millionen Franken, die
aus dem Ueberschuß der Lohn- und Verdienstersatzordnung

der AHV zugewiesen wurden, 200 Millionen
wiederum dem Wehrmannsausgleich zurückzuerstatten. Dieses

Verlangen gründete sich auf die Tatsache, daß es

unmöglich ist, neben den AHV-Beiträgen noch neue,
zusätzliche Beiträge zu erheben, weil Arbeitgeber und
Arbeitnehmer heute für soziale Institutionen aller Art
wirklich ein Maximum zu leisten haben. Motionär und
Mitunterzeichner sind der Auffassung, daß der Bund
angesichts der Mehreinnahmen aus Tabak und Alkohol
jene 200 Millionen nicht mehr nötig habe.

Bei Verwirklichung der Motion Gysier würde der
Fonds für Wehrmannsschutz Ende 1952 406 Millionen
betragen statt 206 Millionen, und die Zinsen würden auf
ca. 12 Millionen anwachsen. Anderseits wird es für möglich

gehalten, die Entschädigungen für die kurzen
Friedensdienstleistungen von jährlich 37 Millionen auf 28
Millionen zu kürzen, wobei die Leistungen an verheiratete

Wehrmänner keine Kürzungen erfahren sollen. Die
Berechnungen ergaben, daß bei Verwirklichung beider
Annahmen die Finanzierung des Wehrmannsschutzes bis
1967, also für 17 Jahre, gesichert wäre, unter Belassung
einer unantastbaren Reserve von 100 Millionen Franken
und ohne zusätzliche Beiträge. Die Expertenkommission
ihrerseits hat vorgeschlagen, den Fonds gemäß Motion
Gysier um 200 Millionen zu erhöhen und den damit
erreichten erhöhten Zinsen durch Entnahme aus dem
AHV-Fonds soviel zuzufügen, daß die Differenz zwischen
Zinsen und jährlichen Ausgaben gedeckt wäre.

Die AHV-Kommission ihrerseits lehnt die Beanspruchung

von AHV-Mitteln zur Finanzierung des Wehr-
mannsscliutzes aus grundsätzlichen und finanziellen
Erwägungen ab, stellt sich aber im übrigen nicht gegen
die Verwirklichung der Motion Gysier.

Unter den Wehrmännern ist der Wunsch wohl
allgemein, es möge das Seilziehen so zu Ende gehen, daß sie
in ihren Rechten nicht geschmälert und nicht mit neuen
Beiträgen belastet werden. Sie glauben, daß eine auf
17 Jahre befristete beitragsfreie Lösung für sie vorerst
annehmbar ist und vertrauen darauf, daß bei größerer
Uebersicht über die Mittel und die Bedürfnisse der beiden

gleichermaßen segensreichen Institutionen in der
Zwischenzeit sich eine Lösung finden läßt, die allseits
gerecht und zweckmäßig ist. M.
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